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Zitat von Mara

Kinder, die die Kompetenzerwartungen nicht erfüllen MÜSSEN drei Jahre in der
Schuleingagsphase verbleiben und dann muss spätestens im dritten Jahr was in die
Wege geleitet werden.

Das gilt laut Schulgesetz allerdings nur für die Einleitung des Verfahrens durch die
Schule und ist auch noch möglich bis Klasse 6:

12 (Fn 9)
Eröffnung des Verfahrens auf Antrag der Schule
(1) In Ausnahmefällen kann eine allgemeine Schule einen Antrag auf Eröffnung des Verfahrens
nach vorheriger Information der Eltern unter Angabe der wesentlichen Gründe stellen,
insbesondere
1. wenn eine Schülerin oder ein Schüler nicht zielgleich unterrichtet werden kann oder
2. bei einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt
Emotionale und soziale Entwicklung, der mit einer Selbst- oder Fremdgefährdung einhergeht.
(2) Ein Verfahren wird nur dann eröffnet, wenn die Schule dargelegt hat, dass sie alle ihre
Fördermöglichkeiten ausgeschöpft hat.
(3) Bei einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im
Förderschwerpunkt Lernen kann die Schule den Antrag in der Regel erst stellen,
wenn eine Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangsphase der Grundschule im
dritten Jahr besucht; nach dem Ende der Klasse 6 ist ein Antrag nicht mehr möglich.
(4) In den übrigen Förderschwerpunkten ist nach Abschluss der Klasse 6 ein Verfahren nur noch
in Ausnahmefällen durchzuführen.

Für einen Antrag durch die Eltern wird außerdem keine zeitliche Begrenzung
genannt:

§ 10 (Fn 11)
Allgemeines
(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass eine Schülerin oder ein Schüler auf Grund
einer Behinderung oder wegen einer Lern- und Entwicklungsstörung besondere
Unterstützung benötigt, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde über den Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung und die Förderschwerpunkte.
(2) Zuständig für das Verfahren ist die Schulaufsichtsbehörde, in deren Gebiet die
Schülerin oder der Schüler die allgemeine Schule besucht oder besuchen müsste.
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§ 11 (Fn 4)
Eröffnung des Verfahrens auf Antrag der Eltern
(1) Die Eltern stellen über die allgemeine Schule bei der gemäß § 10 Absatz 2
zuständigen Schulaufsichtsbehörde einen Antrag auf Eröffnung des Verfahrens zur
Feststellung des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung.
(2) Bereits bei der Anmeldung ihres schulpflichtigen Kindes zur Schule können die Eltern den
Antrag stellen
1. bei der zuständigen Grundschule,

2. in den Fällen von § 3 Nummer 2 bis 5 auch bei einer Förderschule.
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